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2236"7"1"UK 

Verordnung 
zur Änderung der 

Facho ber- und Berufsoberschulordnung 

Vom 22. Juni 2011 

Auf Grund von Art. 45 Abs. 2 Satz 4, Art. 89 und 
128 Abs. 1 des BayerischenGesetzes über das Erzie
hungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBI 
S,4H, beeS. 632, BayRS 2230-1-1-UK), zuletzt geän-

. dert durch. § 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2010 (GVBl 
S. 334), erlässt das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Schulordnung für die Berufliche Ober
schule - Fachoberschulen und Berufsoberschulen -
(Fachober- und Berufsoberschulordnung - FOBOSO) 
vom 28 .. August 2Q08 . (GVBl S. 590, her. S. 906, 
BayRS 2236-7-1-UK) wird wiefolgt.geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In den Überschriften. von Teil 2 Abschnitt 6 
und § 22 werden jeweils die Worte "an der 
Fachoberschule" gestrichen. 

b) Die Anlagen werden wie folgt geändert:. 

aa). Anlagen 4 bis. 6 werden durch folgende 
Anlage 4 ersetzt: 

"Anlage 4 Schulaufgaben an der Beruf
lichen Oberschule (Fachober
schule und Berufsoberschu
le)" . 

bb) Die bisherige Anlage 7 wird Anlage 5. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werden nachdem Wort "Mit
wirkung" die Worte "des Schulforums, " ein
gefügt und Halbsatz 2 gestrichen. 

b) In Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort 
"Schulleiter" die Worte ,,; die. Entscheidung 
über die Durchführung und Verbindlichkeit 
von schul übergreifenden sonstigen Schulver
anstaltungen treffen die unmittelbar zustän
digen Schulaufsichtsbehörden im Einverneh
men" eingefügt. 

3. § 19 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Sie beginnt mit der konstituierenden Sitzung 
des neu gewählten Elternbeirats. " 

4. In § 21 Abs. 1 werden die Worte "Zu Beginn" 
durch die Worte "Möglichst frühzeitig nach Be
ginn" ersetzt. 

5. In den Überschriften von Teil 2 Abschnitt 6 und 
§ 22 werden jeweils die Worte "an der Fachober~ 
schule" gestrichen. 

6. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort 
"Schulleiter" die Worte "im Einvernehmen 
mit dem Schulforum" eingefügt und Halb
satz 2 gestrichen. 

b) In Abs. 3 Satz· 2 Halbsatz 2 werden die Wore 
te "bei der Fachoberschule" und die Worte 
'" bei der Berufsoberschule den Schüleraus
schuss'" gestrichen. 

7.§ 27 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werdel1 die Worte "als Wie
dereintritt unter der Voraussetzung des § 38 
Abs. 4 Satz 1 " durch die Worte" bei Vorliegen 
einer Vorrückungserlaubnis in die J ahrgangs
stufe 12 "ersetzt. 

b) Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 erhält folgende Fassung: 

,,4. an einer Fachoberschule oder Berufs
oberschule zweimal die angestrebte Jahr
gangsstufe besucht hat, " . 

c) Abs. 6 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 Halbsatz 2 werden die Worte 
"Satz 1" gestrichen. 

bb) In Satz 2 werden nach der Zahl ,,5" die 
Worte "Satz 1" eingefügt. 

8. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 werden nach dem 
Wort "Berufstätigkeit" die Worte ,,,ein min
destens sechsmonatiges einschlägiges betreu
tes Berufspraktikum in Vollzeit" eingefügt. 

b) Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 erhält folgende Fassung: 

,,4. an einer Berufsoberschule zweimal die 
angestrebte Jahrgangsstufe besucht 
hat," . 
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c) Abs. 6 wird wie folgt geändert; 

aa)In S~tzl wird dieSatznummerierung ge
. strichen und nachqem Wort "Fachhoch

schulreif~." werden die Worte ;,ioder das. 
yorJfegen >einerVc.)fluclmngseIllaubnis in 

,. ,dieJahrgangsstufe13".eing.efiigt. 
";-j', ~: :::' i " 

bb)Satz 2 wird aufgehol:)en; 

9. § 30 Abs. 4 Satz lHhlbsatZ;2efhiiltfolgendeFas,. 
sung: . 

" die Schulleiterin od.er derSchulleiter entscheidet 
nqch :pflichtge:!I1äßemEJ;messel!über die Auffiah
me inden Vorkurs.wenndieser oder die Vorklas
se belleits.einmalbesUchtwurde;" 

10.. § S1.Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a} In Satz .1willd die Satznummerierung gestri-
chen. . 

; .bl Satz 2 wird aufgetiQben. 

. ;aa)S~tzieFp'ältfolg~ncte;Fj;issüng;: 
'. .\ . 

;!.".lNeu;allfge~pfiHneI\e;~Chi4eri\iMn,:·und 
Sqlüi1~r) s~~tUCh.~l) •. J.9-hrg~ngss~ü~en sd-
wieSchü1erinllen'JXrrd Schiileri;defi~n das 

·Nof1"ü~keIiaWRrbbe. gestattet wurde I une 
'; ter1iegen;einer:~F,C) bezeit;ke~ne;13ro bßz~it 
" best.e.ht im:\lork~rs;'~ Abschrl:itf 3(l'qes . 

'!i":~:::;~~:~~~a~;~g~~~~~1~~~~;~;~~~~' 
litetp')~.s~l;hlu.s~\all:<lie . 

a:alit~ä,:n:~,s~tllfe;.1:2'~;~e~'~ac:t).o;be!s~liule 
oder Berufsoberscbtde und t1:ieSerniIlar~ 
ph9-se gemäß § 46 Abs; 1 Satz 2 besucht 
wird." 

bO),Es'werden Jolgenden.eue ,Sätze 2 bis 4 
eingefügt: 

,,2AlsNeuaufnahme gilt auch ein Wieder
eintritt nach Ufiterbrechungdes Schulver
hältnisses sowie ein Wechsel derAusbil
dungsrichtung .. aDie Wiederholung einet 
JCihrgangsstufe ohne Unterbrechung des 
Schulverhältnisses stellt keine Neuauf -
nahme d~r. 4Wenn auf;Grunqungenügen
der Mitarbeitoder mangelnder Leistungs
bereitschaft ,das Ziel der Jahrgangsstufe 
nicht erreicht oder die Abschlussprüfung 
nicht bestanden wurde/.entscheidet die 
Lehrerkonferenz, ob die Schülerin oder 
derSClhüler.im ,Wiederholungsjahr einer 
emeuten'Probezeit llnterliegt. // , 

cc) Der bisherige Sat:12wird Satz 5. 

b) In Abs; 2 Satz 2werden,dieWorte lIdes Schul
versuchs zll:tErpFObungUgest~chen. 

c) Abs .. 3 Satz 3 w'irdaufgehoben. 

d) AbS: 6 wird aufgehoben. 

e) ,Die .bishengen Abs ... 7unctB.werden Abs. 6 
und 7. 

T,k§ 33 Abs:4i,erhältf~lg,endeFasS!lfig: 

;, (4 }tA.uf;Antl'ag:derErziehinlg:!l:berechtigten 
oderyolljähl'igen: Schülerinnen.U!.'l.dScllüler ent~ 

. scheidet d;ie8chulleiterinoderderSchlllleiter. pis 
spätestens ,15 . .!Jezember,eines·s'chliljahres über 

. die MÖglichkeit des 'eiftnraligenRücktritts in die 
. Jährgangsst'Ufe 11 der'Pil'choberscbule bzw. in 
qieJahrga.ngsstufe 12' der BerufSQberschule; :z;u" 
rückgetl'etene' Schülertnnen und ,Schüler gelten 
iII\FoIg.ejähr:bei " niCht ,unterbrQchenem Sc.hul, 
besl.lc,h ip.det~höherenJahrgaqQ"sstufe nicht als 
Wie.deI"holungsschiU~rinne!.'l.; .. ;bzw;·,( . Wiederho
lU!.'l.gs~chül~nfSatzkgiltfüreiIien>Rücktri,ttaus 

..) iifelu;Jahtga'rig~stllfe:,.1.2i.n die~i:rFidasse' entspre-
". ~;(,,{ ·~.he1it.~r,,~~e~~~~~~~~lJ.t;;:~~0fe~;!~ie\;1~Cl,llÜler~I1;d).g,e,t 

det'Schülerdie;:\lQpklässi~"~beleits;teilnnaI' besüc:ht·· " 
','3 :,:',;'::<"' 

. ~'3ril:a:(§ $5':'~~rdei1iim;Hla#el:1linweis~er ,Über
"sclidftnabh,deI1;AbküFzun,g,iArt.l~die Worte ,,30 
und" ,eip.gef.üg"':. ' ' 

14. § 38wil1dWiefolgt geändert: 

af' .Abs.4·erhältfolgendeFassun:g:·, 
,,':1 '"', " ." '. ", ,"",' 

~~;'bS. 5weidendi~\Xlo~~e,,~en:;\'bs.l und 2 
und'Abs';4 Satz2 i, durch.dieWorte'"Atis. 1/2 
,und 4/1· erS.et'Dü.· 

15. tn '§ 39Abs. 2 Satz 2 werden die Worte "an der 
Fachoberschule"/dieWorte ", an der.Berufsober
.schule im Einvernehmen '. mit dem Schüleraus
schuss."und das Wort "jeweils /! gestrichen. 

16: § 44 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 werden das Wort 
" sowie " durch ein KO:!I1Illa und die Worte 
"und Projekte" durch die Worte "sowie ande
re individuelle Leistungen "ersetzt., 

b) Ab!';. 2 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte "irll.Schul
halbjahr"gestrichen und nach dem Woi:t 
" erheben " die Worte "/ darunter rnindes
tenseine Kurzarbeit im Schulhalbjahr 
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oder mindestens drei Stegreifaufgabenim 
Schuljahr" eingefügt. 

bb)Es werden folgende neue Sätze 2 und 3 
und folgende Sätze4 bis 6.eingefügt: 

,,2Die Fächer und die Mindestzahl der 
Schulaufgabenbestirrunen sich nach An
lage 4. 3Eine Kurzarbeit oder eine Schul
aufgabe kann durch eine andere gleich
wertige individuelle Leistung ersetzt 
werden, die der Art nach für alle Schü
lerinnen und Schüler einer Klasse gleich 
sein muss; ein Referat ist kein Ersatz für 
eine Schulaufgabe· oder Kurzarbeit. 4Die 
Entscheidung über die Art der Leistungs
Ilachweise trifft die Klassenkonferenz; die 
Entscheidung über die Zahl der Schul
aufgaben trifft die Lehrerkonferenz, wo
bei die Mindestzahl an Schulaufgaben 
nicht unterschritten werden darf,5Die 
Entscheidungen der Klassen-und Leh
rerkonferenz werdendenSchülerinnen 
und Schülern rechtzeitig. mitgeteilt.· 6Eine 
Mischung von Kurzarbeiten. und Steg -
reifaufgaben imselben Fach derselben 
Klasse ist unzulässig:" 

ce) Der bisherige Satz 2 wird Satz 7:; dieWor
te "oder ein Unterrichtsbeitrag" werden 
durch die Worte", ein Unterrichtsbeitrag 
oder ein Referat" ersetzt. 

dd) Der bisherige Satz 3 wird Satz. 8. 

cl Es werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 

,,(4) DieSchulleiterinoder der Schulleiter 
kann nach Rückspra.che mit der Lehrkraft und 
der Fachbetreuerinoder dem Fachbetreu
er . einen schriftlichen Leistung'snachweis für 
ungültig erklären und die Anfertigung eines 
neuen anordnen, Wenn die Anforderungen 
nicht angemessen waren oder der Lehrstoff 
nicht genügend vorbereitet war. 

(5) Bei dauernder Behinderung sowie be
sonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des 
Lesens und Rechtschreibens kann Schüle
rinnen und Schülern ein Ausgleich von Prü
fungsnachteilen bzw. Notenschutz gemäß den 
vom Staatsministerium erlassenen Vorschrif
ten gewährt werden. " 

17:. § 45 wird wie folgt geändert: 

a) Abs .. l und 2 werden aufgehoben. 

b) Im bisherigen Abs. 3 wird die Absatzbezeich
nung gestrichen. 

cl .Abs. 4 wird aufgehoben. 

18. § 46 Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Halbsatz 1 werden nach dem Wort "kann" 
die Worte", ausgenommen bei Nichtabgabe 
der Seminararbeit," eingefügt. 

b) In Halbsatz 2 werden nach dem Wort "muss" 
die Worte "außer im Fall eines erwiesenen 
Plagiats" eingefügt und die Worte '" ausge
nommen bei Nichtabgabe oder erwiesenem 
Plagiat" gestrichen. 

19. § 47 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Als andere individuelle Leistungen 
gelten beispielsweise Referate, Portfolioarbei
ten und Beiträge zu Projekten. " 

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz Jwird die Satznummerierung ge
strichen. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

20. In §A8 Abs.l werdennachdeIlWorten;.iweiWo" 
chen" die Worte" und Seminararbeiten in der Re
gel spätestens bis iumSchulhalbjahr" eingefügt. 

21. § 49 Abs. 7: wird folgender Satz 3 angefügt: 

,,3Wird einTatbestand nach Satz 1 erst nach Rück
gabe des Leistungsnachweisesbekannt, so ist der 
entsprechende Leistungsnachweisnachträglich 
mit der Note 6 (0 Punkte) zu bewerten und die 
Zeugnisnote entsprechend zUberichtigen. " 

22: In § 50 Abs.2 Satz 1 wird dasW6rt"kann" durch 
die Wort!:) .. "wird entweder ein weiterer Nachter
minbdergegenEIldedes .Schulhalbjahres. bzw. 
Schuljahres" ersetzt uIld das Wort" werden" ge
strichen. 

23. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 Sätze 3 und 4 erhalten folgende Fas
sung: 

,,3Zwischenergebnisse und das Jahresfort
gangsergebnis werdenunter Aufrundung auf 
zwei NachkommastelIen berechnet. 4Das Jah
resfortgangsergebnis wird danach außer im 
Fall des § 67: Abs. 1 Satz 3 auf einen ganzzah
ligen Wert gerundet, wobei Nachkommastel
Ien unter 0,50 abgerundet, Nachkommastel
len ab 0,50 aufgerundet werden; Werte unter 
1,00 sind stets mit o Punkten zu bewerten." 

b) Abs.5 wird wie folgt geändert: 

aal Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"IEiner Nachprüfung in der ersten Unter
richtswoche des folgenden Schuljahres 
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können; sich unterziehen: 28. In§58. Abs:·1 $~tz .1. wird nach' dem Wort" Febru
a,r" cterKlammerJ;linweis ,;(En.de.des ersten Schul-

1. Sch,ülerin.nenumISchiiler.mit vor-I ··halbjahres)/I.ein.gefügt. 
rückungserlaubnis, die, in einem ~. ,..' .. 
I'a<;!h; das,·in cter.Jahrgangsstufe 11 29 .. § 60 wird wie folgt geändert: 
abges(.:lilps~ßn;.i:\\TUrde, . die Jahres
f<:lrtgangsilOte~.oder 6 (weniger als 4 
Punk.te) erzielt haben oder . 

2. SGl)ülerinn~n; Unq Schüler der ·Jahr
gangsstufel1 deI'. Fachoberschule, 
die. wegen der Note .6 (0 Pllnkte) iIl 
.ein.ell1.,Rflichtfacll<'ltier: Note 5 (1 bis 
;3 Run:l<:!eJin ;zwei }1fliGhtfacnern oder. 
wegep,ei:rrer Bell1erkllng nach § 58' 
Abs.~. in !:liIlemI'fliClltfach das Ziel 
der .. >JaJ.;U1gangsstufe . ; erstmals . nicht 
erreicht habert und die In keinem 

.J weite.re~'Pflichttach eineschlechtere 
.NoteaisallsreiGhend (weniger als 4 

. Plln.kte)allfWeisen." . 

aj. Abs. 1 wird wie folgt geä.n:ctert;. 

aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung ge-
stricllen. . 

. . Ob) satz .2,witdaufgehoOeri. 

b) Abs. 2 Satz 1 Halosatz 2 wird g.estricllen. 

c) E.§.wird folgender Abs.1 angefügt: 

,,(1). Soweit .dies zur.J)urchführung der 
PrüflIng erforderlich ist, kann die oder der 
Vorsitz~nde des Prüfupgsausschllsses mit 
.zUs:tnnm:un!iJ (let oder· des .. M4;tisterialbeauf

i.t1'agteA a~Ch~ehllkJ;äfte. anctefer,Schulen in . 
. d~A·prüfungsiO\:lls.!>CJhu~s · .. ·oderitdie. Prüfllllgs" 
kQ~~stOJ:'l,enißemJ!fePiQcteP. ~tl:r .... Be~eItung 

. i .• . ' '. ,". .•.. .' ......•.......•. " schriftJ.ic:ll:eii)~~p' Jlril1~tisCheriJ;?r.üfungs~rbei-
hPh1fllngE:i:g~bnisse tElfll!en(äzieheI:l;/i.. .' ....: 

'" '''··'''i •• ~1!.:l:~,trr. ~~~I~g~~*~:4~e;f;}': 
••• st6;lltj:die!S~hqrleir~rili!-~t1eI'~er(Sghulleiter i,;.(4~ .§.44 AhS;.5.;gilt'entspre.chen:d. /I 
daS;Besteh~n"Id~rN~9hPmf$igundd~niit . . ...... ,' ';;" .... . 
auch.' dasvorrü<;!kenfßst . 6SGMleBJ:llien. §6.:1;~bs;2i~f;2;WrdWfe··f.Qlgt;.geänctert: 
ufidScliiiler~ J1i~sie~;der;Na€il:tp~iif:tlFf9 :er" . ' ............................... './ ...... .;.. r 

folgreich.~terz()genllabeIl.'. erha,ltenein . Na,chdemWo:r:t.;;Jfechn*,/I.:werdendie Worte 
neues,:Ji;l;bi'I?S2iell91'ljs; ).ind~In,;;diei:nQer ,;",:tlIl!d:in'denJe€pDi~~.~en.A1J~bi~dungsberlff~n 
Nac~pruf].lng~f~ielt~n.·Erge}jIlisse an die:<Qes,D:BE·l;I-I}il4].lngsgB;J:t9S.~\:e.irigefügt. 
St~ljß>' 4e.r. i~~1'l~i!;J):!Il'0JB;1lrK~tAttgatJ:g;~er- ... . 'J7i'.i( ......• ;,... .• ...... ...•.... .... .' ....•............ 

. e!i>tH~se.:;tt§t~~;Vllq· •. da§5itßf~~n.;Vehnerk .. i'J).J'as~~?e~i~~bt'iI~9:f~~~s~l)afti~"\\lefdendt~ 
.' .'. ... ..•. ... . . ~~:~~~1j~~l}isn?t~na~ ,;;~~~:e;,,;r)~~;~n~~~~e.!~~~;~Ii919giß";tiewge~ 

24. §52 wird wiefoi!iJfgeändert:' 

ci) In A6s: lSat~ 3 und Abs. 2 Satz 3w~rden je
Weils:die Worte ·,f;§.54 Abs .. 2'~gestrichen. 

\ ~'" , 

0) Abs.·4 wird a:ufgehoben. 

25 .§54 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Abs. 1 wird Satz!. 

b) Abs, 2 und 3 werden aufgehoben. 

cr Der.bisherige Abs. 4 wird$atz 2. 

26. In§ 55 Abi;. 3 werden dieWorte"AOs. 1" 'gestri
chen. 

21.§ 56 Abs.·4Satz 1. erhält folgende Fassung: 

,/Oie. Vorklasse .. darf .. nm wiederholt. werden, 
Wenn kein mittleref;SchulabsCllhlss VOrliegt (§ 31 
f\bS:2)," . 

~ieWOj;te;f,Ne~a;Itung1,lndRecJ:rtsPflege der 
. Ea<;:hgoerschllle;:!)Zw, inder A1.1sl.>i!tlqngsrich

tllIl!iJWiftScllaftdet B.eI'iJ,fs~b.ersChllle" wer
..' clend:urchdieWorte\ i,U1l.& Verwaltung .und 

it1 den kaufIl1ännis~hen'AllSbildllngsberufen 
des DBFH-BUdungsgangs'~' ersetzt· 

32. § 61 wird wie folgtgeäMert: 

a) Abs.1 Satz 4 erhält folgende. Fassung: 

,,4Das Gesamtergebnis wird ZUnächst eben
falls unter Aufrundung mit zWei Nachkom
mastellen berechnet; dieser Wert wird an
.schließend ,allf einenganzzC!.hligenWert 
ger.undet,wobei NachkorD.mastellen unter 

. 0,50 . abgenintiet,. Nachkömmastellen ab 
0,50 aufgerundet werden. und Werte .unter 
1,00, stet!> mit Ö .Punkten,zll.bewerte:n 
sind." 

b). In Aos; 2 Satz3werdenrue Worte "das Pm
fungsergebnis wird .auf einen. ganzza,hligen 
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Wert auf- bzw. abgerundet; eine Aufrundung 
zur Endpunktzahl 1 ist nicht zulässig" durch 
die Worte "für die Ermittlung des Prüfungs
ergebnisses gilt Abs. 1 Satz 4 entsprechend" 
ersetzt. 

33. In § 68 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 wird die Zahl" 7" 
durch die Zahl ,,5" ersetzt. 

34. § 69 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird dieSatznummerierung gestric 

ehen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

35. § 73 wird wie folgt geändert: 

a) Abs.1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aal In Nr. 1 werden das Wort" Wahlpflichtun
terrichtUdurch.das Wort "Unterricht" er
setzt und nachdem Wort "Fremdsprache" 
di~ Worte . "zurrt Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife" eingefügt. 

bb) Nr.3 erhält folgende Fassung: 

,,3. durch versetzungserheblichen Un" 
terricht in· einer zweiten Fremdspra
ehe in den Jahrgangsstufen 6 bis 9 
des achtjährigen Gymnasiums oder 
7 bis 10 der sonstigenallgemeinbil
denden Schulen, Wenn im Zeugnis 
der Jahrg.angsstufe9 des achtjähri
gen Oymnasillms oder 10 der sons
tigen allgemeiribildenderi Schulen 
. oder einer höheren Jahrgangsstufe 
mindestens· die N ote4 erzielt wur
de';u, 

b) In Abs. 2Nr. 4 werden die Worte "Schuljahr 
am Wahlpflichtunterricht" durch die Wor
te "Kalenderjahr a.m Unterricht" ersetzt und 
nach dem Wort "Hochschulreife" die Worte 
"oder alll Unterricht in FrarizösisCh (fortge
führt)" eingefügt. 

c) Abs. 5 wird aufgehoben. 

d) Die bisherigen Abs.6bis 11 werden Abs. 5 bis 
10. 

36. § 74 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs.2 Satz 1 Nr. 4 werden nach dem Wort 
"hat" die Worte ,,; als Erklärung ist auch die 
Vorlage der Teilnahmebescheinigung an dem 
Lehrgang ,Virtuelle Berufsoberschllle Bayern' 
ausreichend" eingefügt. 

b) In Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort "Aus
bildung" die Worte "der Fachoberschule" 
eingefügt. 

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

aa)Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nr. 2 wird vor.dem Wort "Fach
hochschulreife " das Wort "uneinge
schränkte" eingefügt. 

bbb) In Nr. 3 wird nach dem Wort "ab
geschlossen," das Wort "oder" ge
strichen. 

ccc) In Nr. 4 werden der Schlusspunkt 
durch ein. Komma ersetzt und das 
Wort "oder" angefügt. 

ddd) Es wird folgende Nr. 5 angefügt: 

,,5. die Jahrgangsstufe 12 oder 13 
der Fachoberschule oder die 
Jahrgangsstufe 13 der Berufs
oberschule bereits zweimal 
ohne Erfolg besucht hat, es sei 

. denn, die Bewerberinoder der 
Bewerber hat zwischenzeitlich 
eine miridestens zweijährige 
Berufsallsbiidung abgeschlos-

bb) In Satz 3 wetden nach der Zahl ,,1" die 
Worte "Satz 1 Halbsatzl"eingefügt. 

37.§ 75 wird wie folgtgeähdert: 

a)Abs. 2 wird wie folgt geändert: . 

aal In Satz 1 werden die Worte ,;sowie eIrei 
weitete von .•. der Bewerberin. oder dem 
Bewerber zuwähleride·Pflichtfächerder 
jeweiligen Aus bildungs richtung "gestri
chen. 

bb) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

,,2Darüberhinaus hat die Bewerberin 
oder der Bewerber drei weitere Pflicht
fächer der jeweiligen Ausbildungsrich
tung zu wählen; hierbei ist sie oder er 
bei der Abschlussprüfung zum Erwerb 
der Fachhochschulreife an die Fächer der 
Stundentafel der Jahrgangsstufen 11 und 
12 der Fachoberschule und bei der Ab
schlussprüfung zum Erwerb . der fachge
bundenen Hochschulreife an die Fächer 
der Stundentafel der Jahrgangsstufe 13 
der Fachoberschule und der. Berufsober
schule gebunden. " 

ce) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und wie 
folgt geändert: 

aaa) In Nr. 2 werden nach demWort "Ag
rarwirtschaft" die Worte", Bio- und 
Umwelttechnologie " eingefügt. 
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bbb) In Nr. 3 werden die Worte '" Ver
waltung und Rechtspflege der 
Fachoberschule bzw. Wirtschaft der 
Berufsoberscnule" durch die Worte 
"und Verwaltung" ersetzt. 

dd) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

b) Abs. 3 werden Jolgende Sätze 4 und 5 ange" 
fügt: 

,,4Bei den mündlichen Prüfungen soll auch 
auf Lehrplaninhalte eingegangen werdep, 
mit denen sich· die Bewerberiri' oder der Bec 

werber besonders gründlich beschäftigt hat. 
5Mindestens die Hälfte der Prüfungszeit muss 
den anderen Lernzielen und -inhalten des 
Lehrplans vorbehalten bleiben." 

38. § 77 wird wie folgt geändert: 

a) Abs . .4 werden folgende Sätze 3 und 4 ange
fügt: 

,,3Für die mündliche. Prüfung. benennt .die 
staatlich. genehmigte Ersatzschule Schwer
punktthemen; § 75 Abs.3 Satz5. bleibt unbe
rührt. 4Die. Entscheidung über die Auswahl 
trifft die prüfende Schule." 

b) Es wird folgenderAbs. 7 angefügt: 

,,(7) § 69 Abs: 1 Satz 1 Halbsatz 2 giltent
sprechend bezüglich des Besuchs einer staat
lieh genehmigten Schule." 

39. Anlage 1. wird wie folgt geändert: 

a) Nr.I wird wie folgt geändert: 

aal Buchst. B wird wie folgt geändert: 

aaa) In der Überschrift werden die Wor
te ",Verwaltung und Rechtspflege" 
durch die.Worte "und Verwaltung" 
ersetzt. 

b b b) In Spalte 1 wird in Zeile 11 nach dem 
Klamrnerhinweis ,,(fortgeführt)" die 
Fußnote" 5)" eingefügt. 

bb) In Buchst. D werden in der Überschrift die 
Worte '" Bio- und Umwelttechnologie " 
angefügt. 

b) In Nr. II wird das Wort "Wahlpflichtfächer" 
durch das Wort "Fächer" ersetzt. 

c) In Fußnote 5) werden die Worte "Musik und / 
oder Kunsterziehung als" gestrichen. 

40. Anlage 2wird wie folgt geändert: 

a) Nr. I wird wie folgt geändert: 

aal In Buchst. B werden in der Überschrift die 
Worte'" und Ve'rwaltung" angefügt. 

bb) In Buchst. D werden die Worte", Bio- und 
Umwelttechnologie" angefügt. 

b) In Nr. II wird das Wort "Wahlpflichtfächer" 
durch das Wort "Fächer"ersetzt. 

41. Anlagen 4 bis 6 werden durch Anlage 4 ersetzt, 
die die Fassung der Anlage zU.dieser Verordnung 
erhält. 

42. Diebisherige Anlage 7 wird Anlage 5; in der Fuß
note werden' die Worte "Bei. der Fachoberschule" 
durch die Worte "Beim Fachabitur" ersetzt. 

§2 

Diese Verordnung ti"itt arn.!. August20H in Kraft. 

München, den 22 .. Juni 2011 

BayerischesStaatsministerium 
für Unterricht und KuItus 

Dr. Ludwig S p a e n 1 e, Staatsminister 
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Schulaufgaben an der BeruflichenOberschule 
(Fachoberschule und Berufsoberschule) 

Anlage 4 

I. Vorkurs der Fachoberschule (Leistungstests) 

Deutsch 1 
Englisch , 1 ,,' 

Mathematik 1 " 

Summe 3 
,---- -_ .. _---

11. Vorkurs der Berufsoberschule 

Deutsch 2 
Englisch 2 
Mathematik 2 
Summe 6 

III. Vorklasse der Berufsoberschule 

Deutsch 3 
Englisch 3 
Mathematik ~ 
Profilbereich 41) 

" 

Summe 13 
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\; IV; JaDrgangsstüfe ·1:1'\ d~r;Fächhl;)erschille; 

Deutsch 
, ;EIig;lisch 
. Matlierrü:J.tik·· 
"Physik 
. BiOlqg"ie ; 

., BetriebswirtschaJts
lehre p:llf 
Rechnunqswesen 

' Pä9agogikl 
psy~hoiogie 

'~forQgie· 
Betriebswlrtschafts
l~hferrllt 
Rechnunaswesen 
VQlkswirtschafts
lehre 
. Päd.agogik / 
Psychologie 
Gestaltungslehre I 
Kunstbetrachtung 

Summe 
Pflichtunterricht 
zum Erwerb der 
allgem,:·· 
Hochschulreife 

2 

3 

2 

3 

l\9f:~-
schaft, Bio., 

t1:rt4.!JlIlwelt
tecbn()lo 

3, 

>~es1al:" 
tung 

2 
114) 

293 
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VI. Jahrgangsstufe 13 der Fachoberschule und der :oeruisoberschule 

Ausbildungsrichtirng '.' Technik Wirtschaft Sozial .. Agrarwirt- Gestal~ 
und wesen schaft, Bio- tunifl 

Verwaltung und Umwelt-
... 

technologie 
Deutsch 2 2 2 2 2. 
Englisch 2 2 2 2 2 

Mathematik 2 2 2 2 2 

Physik 2 - - - -
Chemie - - - 2 -
Technologie I 2 - - - -
Informatik 
Biologie - - 2 2 -
Betrie bswirtschafts-
lehre mit - 2 - - -

. Rechnungswesen 
Volkswirtschafts- - 2 - - -
lehre 
PäciClgOgik I - - 2 - -
Psyc11910gie ... '. .•...... . ... ,.. < ....... .. .'. .... ····i .. ' 
Gestaltung - - - - .' 2 

Medie,n '. 
'" 

2 ' .. ..... - -
.' - -

Summe ..... 10 . . 10 10 . 10 10 
Pflichtunterricht . 

zum Erwerb der 2 2 2 2 2 
qJlgem . 

... Hochschulreife 

VII. Ausbildl.lngsabschnitt 3/2 des nBFII"Bildungsgangs 

Technische 
Ausbildungsberufe 

Deutsch 2 

Englisch 
.' 

2 

Mathematik 2 

Physik 2 
Betrie bswirtschaftslehre 
mit Rechnungswesen -
Summe 8 

- ---

Anmerkungen zur Anlage: 
1) Jeweils 2 Schulaufgaben in zwei der folgenden Fächer: 

Physik, Chemie, Biologie, Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen, 
Technologie. Die Entscheidung trifft die Schulleiterinoder der Schulleiter. 

Kaufmännische 
Ausbildtittgsberufe 

2 
2 
2 

-

2 
8 

- -

2) Im Fach Darstellung werden zusätzlich 2 praktische Arbeiten größeren Umfangs durchgeführt, die jeweils den 
Anforderungen einer Schulaufgabe gleichwertig sind. 

3) An der Berufsoberschule nicht eingerichtet. 
4) Im Fach Darstellung werden zusätzlich 3 praktische Arbeiten größeren Umfangs durchgeführt, die jeweils den 

Anforderungen einer Schulaufgabe gleichwertig sind. 
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2236-2-1-UK 

Verordnung 
zur Änderung der 

Berufsschulordnung 

Vom 30. Juni 2011 

Auf Grund· von Art 25 Abs. 3 Satz 1, Art. 89 und 
128 Abs. Ldes Bayerischen Gesetzes über das Erzie
hungs- und Unterrichtswesen(BayEUG) inder Fas
sung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBI 
S. 414, ber. S.632,BayRS 2230-1-1"UK), zuletztgeän
dert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2010 (GVBl 
S. 334), erlässt das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und K:ultlisfolgendeVerordnung: 

§ 1 

Die Schulordnung für die Berufsschulen in Bay
ern. (Berufsschulordnurlg- BSOj. vom 30. August 2008 
(GVBl S. 631,.BayRS 2236-2-1-UK)'wird wie folgtge
ändert: 

1. §4Abs. 2 erhält folgende Fi;lssuhg: 

,,(2) .• IDie Scllulleiterin .. oder der Schulleiter 
entscheidet über Sammelbestellungen, .. die Verc 
~reitung von Druckschriften und Plakaten sowie 
im Einvernehmen mit dem Aufwandsträger über 
die ZulässigkEütvon Bild-, Film-, Fernseh- und 
Tonaufnahmen in der Schule. 2DieEntscheidung 
über .. Durchführung.1J.nd Verbindlichkeit von 
S<:;hulveranstaltungen trifft.unbeschadet § 5·Nr. 2 
. dieScBlllleiter~noder der Schlllleiter; . die Ent
scheidlmgüberDurchführungllnd yerbindlich
kEüt von schuliibergreifenden sonstigen Schlliver
anstaltungen treffen die unmittelbar zuständigen 
Schulaufsichtsbehörden im Einvernebmen." 

2. In § 32 Abs. 2 Satz 2 wird nach dem Wort" verlan
gen" folgender Halbsatz eingefügt: 

" ; das Gleiche gilt für Erkrankungen am Tag eines 
angekündigten Leistungsnachweises " . 

3. § 33 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) § 33 Abs. 2 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

,,3Berufsschulberechtigte, für die weder ei
gene Klassen noch ein Plusprogrammeinge
richtet werden und die einen mittleren Schul
abschluss nachweisen können, werden auf 
Antrag von den Fächern Religion, Ethik und 
Deutsch befreit; über die Befreiung entschei
det die Schulleiterin oder der Schulleiter im 
pflichtgemäßen Ermessen. 

b) Satz 5 wirdatifgehoben. 

4.§ 40 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 4 wird folgehder Satz4 angefügt: 

,,4Wird ein Tatbestand nach Satz 1 erst nach 
Rückgabe des· Leistungsnachweises bekannt, 
so ist der entsprechende Leistungsnachweis 
nachträglich mit der Note 6 zu bewerten und 
die Zeugnisnote entsprecbend zu berichtigen; 
Sätze 2 und 3gelten entsprechend." 

b) Es wird folgender Abs .. 9 angefügt: 

,,(9jBei dauernder Behinderung sowie 
hesönderenSchwierigkeiten·beim ... Erlernen 
des Lesens und RechtschreibenskannSchü
lerinnen und SchüterrieinAusgleich VOhPFÜ
fuhgsnathteilenbzw. Notenschutzgemäß den 
vom Staatsministerium erlassenenVorschrif;. 
ten gewährt werden. " 

5. § 43 Abs.l wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:· 

,,3DCis erste Schu~Mlbjahr endetmit Ablauf des 
let~ten.Unterrichtstagsderzweiten\Tollen Wo
cheimFebruar; an diesemTag werden inder 
Regel die Zwischenzeugnisse ausgegeben. " 

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

6. In § 48 Abs.2 Satz 1 wird die Zahl ,,2,50" durch 
die Zahl ,,3,0" ersetzt. 

§ 2 

lDiese Verordnung tritt am 1. August 2011 in 
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 1 Nr. 6 mit Wir
kung vom 1. August 2010 in Kraft. 

München, den 30. Juni 2011 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Dr. Ludwig S p a e nIe, Staatsminister 
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300-1-2::J 

'. ~EH:C)tdnlJ.:n:g 
.ZIlF Änderung der 

. Verordnung Über die E'1!:mlltlungstletsonen der St,aatsanwaltschilft 

; .'.V()ml,;Julii2Ql1z 

Auf Grund' der§ 152,' ~l::>s.) 2~ät:l~.111nd3 des Ge.
richtsverfasstlngsg.esetzes (GVG)ip. der Fassung. der 
Bekannti:r).achung.vonr9j:Mai 1915,fB~ßtl S,,1(77), 
zuleJztgeändert dllfch Art 3 des,' Ge.setzes vom 
22. DE;)zemper ~01O(B(ß;BtliE!8,2300)i,iliiVej.1biIl,dung· 

. mit §. 3 Nr .• 1.4der Verordnung über die Zuständigkeit 
-zum Erlass vClIlRechtsverQrdnungen (DelElgatioIls~ 

vexordnung-c-in!:llv)wom ,i5.Juni 2004 (GVBl S. 239, 
B~yRS .• I03"2,"S},zulet:ltgeän~ert .. durchVElrordnung 
vom·24;, Mai,::Wh (GVBlS,. 24.8)·,etlässt;das Bayeri
sch@iStaatsmiinistj'lriun,J. ;der.Jus~i.z .u11:dfür Nerbrau-
cherschutz·folgende; Verordnung: . 

1. 

Ci) AbS"2~ii4Wi~~~igtgeändert: 
J" "'" '. ", 

i ~,>;': ':t 1;-:<y' ;"','}"y,>,:' 

~ aal Nr .. 2,Bllchst;awttd~efolgt geändert: 

" ;"/ :;,~~'i<':; \'};.' 'f't,;: '<,:, ::,~",t::'J:"";' /;,,~: ,':;,~,:,\'\-, :'f';u?-.'< ' 

bbb) J5i; ... Worte. ". ;,~~tri~bf)inspekto, 
;, .r.ßIllj~,,<:!,EoJst<Urltsi:nspe!;dorßn ";.: lHld 

"Forstassü;tenten 2)/1 werden gestri~ .. ' 
che't;I; .. 

bb) Nr. 3 wird Wie folgt geändert: 

aa(i).Üliet .. " deIli-Wort'"Bergdire~tot~n" 
,w:erderi' ·die;WQ.W:e;;; heltendeL Berg" 

; .di:tektorell"ei;rigefügt. i 

Es Wirdf61gepde,puß:t:l,ote3tangefUgt: 
,,3) SofeJ1l. sie nj.cht in/der vierten Qualifika

tionsebene ei~gestiegen sind. I1 

. ........ , ...........•.... ".' .', )';:§f(~)L/ \f .. ;}i ..... j • . :": 

B~a:m.te·auf I>roh:e.stehen; den]:B;e~tEl:ii;~1i!Ut 

~ .... d~ll~ri~~l~ene: le~ 
;thl.'ß·Q4Cj,ü;ftJs;.i!ttl.oIlsprü -

h~tleif"aa~f'.rthffrl~~d~lls '. iwei 

'B~Jtl~J~ij!f':J~~t~~~~~~~:~ 

Or .. Beate ':Mi e r k r Staatsministerin 
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